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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG DES LANDKREISES BARNIM 
 
An alle Geflügelhalter im Landkreis Barnim 
 

TIERSEUCHENALLGEMEINVERFÜGUNG 
Aufhebung der Tierseuchenallgemeinverfügung zur Festlegung einer 
Überwachungszone sowie weiterer Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Geflügelpest –Subtyp H5–vom 11. März 2026 
 
Die aufgrund des amtlich festgestellten Ausbruchs der Geflügelpest – Subtyp H5 – in 
einem Geflügelbestand in der Republik Polen, im grenznahen Ort Piasek festgelegte 
Überwachungszone und die angeordneten Maßnahmen werden mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben. 
 
Der komplette Text der Tierseuchenallgemeinverfügung ist auf der Internetseite des 
Landkreises Barnim unter www.barnim.de sowie in den Amtsverwaltungen der Städte 
und Gemeinden einsehbar. 
 
Eberswalde, den 2. April 2026 
 
 
 
gez. Daniel Kurth 
Landrat 
 

 


